
Landkreis Bad Doberan
als untere Jagdbehörde

                                                               Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage der Verordnung über die Prüfung der Brauchbarkeit von Jagdhunden in 
Mecklenburg – Vorpommern (Jagdhundebrauchbarkeitsverordnung – JagdHBVO – M-V) vom 
22.05.2007 findet am

02. und 03. Oktober 2010

die diesjährige Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde des Landkreises Bad Doberan statt.

Veranstalter:       Untere Jagdbehörde des Landkreises Bad Doberan

Suchenlokal:      Flugplatzgaststätte „Zweedorf“ in 18230 Zweedorf 

Beginn:              jeweils 07.30 Uhr

Prüfungsleiter:   Herr Waldemar Schwarz, 18230 Rerik, Heinrich-Heine-Straße 9 a, Tel.: 01735688070

Nennschluss:     06. September 2010

            Die erforderlichen Nennformulare lt. Anlage 2 der JagdHBVO M-V sind beim
                          Prüfungsleiter erhältlich.
                          Die Nennung ist mit einer Ablichtung der Ahnentafel und der Angabe der Fachgruppe

                an den Prüfungsleiter mit Nachweis der Gebührenüberweisung einzureichen.

Nenngeld:         Grundbetrag von 30,00 Euro und einem Prüfungsentgelt je angemeldeter
Fachgruppe nach §§ 8 bis § 10 JagdHBVO M-V oder je angemeldetem Fach nach

                         §§ 11 bis 13 JagdHBVO M-V von 10,00 Euro.

Der Betrag  ist unter Angabe des Bewerbers/Hundeführers bei der 

                          Ostseesparkasse Rostock
                          Konto-Nr.:  505 666 669
                        BLZ         :  130 50 000

                          cod. Zahlungsgrund: 1100.1060 
Empfänger: Landkreis Bad Doberan, einzuzahlen.

Prüfungsfächer: alle Fachgruppen und Fächer, gemäß der gültigen
                Jagdhundebrauchbarkeitsverordnung M–V

                          Die Schweißfährten werden im Tropfverfahren hergestellt.

Gemäß § 6 Abs. 8  der JagdHBVO M-V ist vor Beginn der Brauchbarkeitsprüfung dem Prüfungsleiter 
die Ahnentafel oder Registrierbescheinigung im Original sowie der Nachweis über notwendige 
Schutzimpfungen zu übergeben.

Folgendes ist für die Prüfung weiterhin mitzubringen bzw. vorzuweisen:

- gültiger Jagdschein des Hundeführers
- erforderliche Waffe und Munition
- benötigtes Schleppenwild

Mathias Triebke
Beauftragter           


